
§ 104 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  
 
Geschäftsunfähig ist: 
(1) wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, 
(2) wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand 
krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner 
Natur nach ein vorübergehender ist. 
 
 
§ 108 BGB  
 
(1) Schließt der Minderjährige einen Vertrag ohne die erforderliche Einwilligung des 
gesetzlichen Vertreters, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der 
Genehmigung des Vertreters ab.  
(2) Fordert der andere Teil den Vertreter zur Erklärung über die Genehmigung auf, so 
kann die Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen; eine vor der Aufforderung dem 
Minderjährigen gegenüber erklärte Genehmigung oder Verweigerung der 
Genehmigung wird unwirksam. Die Genehmigung kann nur bis zum Ablauf von zwei 
Wochen nach dem Empfang der Aufforderung erklärt werden; wird sie nicht erklärt, 
so gilt sie als verweigert.  
(3) Ist der Minderjährige unbeschränkt geschäftsfähig geworden, so tritt seine 
Genehmigung an die Stelle der Genehmigung des Vertreters. 
 
 
§ 109 BGB 
 
(1) Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der andere Teil zum Widerruf berechtigt. 
Der Widerruf kann auch dem Minderjährigen gegenüber erklärt werden.  
(2) Hat der andere Teil die Minderjährigkeit gekannt, so kann er nur widerrufen, wenn 
der Minderjährige der Wahrheit zuwider die Einwilligung des Vertreters behauptet 
hat; er kann auch in diesem Falle nicht widerrufen, wenn ihm das Fehlen der 
Einwilligung bei dem Abschluss des Vertrags bekannt war. 
 
 
§ 110 BGB  
 
Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters 
geschlossener Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige die 
vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zweck oder zu freier 
Verfügung von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten 
überlassen worden sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 111 BGB  
 
Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Minderjährige ohne die erforderliche 
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vornimmt, ist unwirksam. Nimmt der 
Minderjährige mit dieser Einwilligung ein solches Rechtsgeschäft einem anderen 
gegenüber vor, so ist das Rechtsgeschäft unwirksam, wenn der Minderjährige die 
Einwilligung nicht in schriftlicher Form vorlegt und der andere das Rechtsgeschäft 
aus diesem Grund unverzüglich zurückweist. Die Zurückweisung ist ausgeschlossen, 
wenn der Vertreter den anderen von der Einwilligung in Kenntnis gesetzt hatte. 
 
 
§ 112 BGB  
 
(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter mit Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts den Minderjährigen zum selbständigen Betrieb eines 
Erwerbsgeschäfts, so ist der Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt 
geschäftsfähig, welche der Geschäftsbetrieb mit sich bringt. Ausgenommen sind 
Rechtsgeschäfte, zu denen der Vertreter der Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts bedarf.  
(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter nur mit Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts zurückgenommen werden. 
 
 
§ 113 BGB  
 
(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter den Minderjährigen, in Dienst oder in Arbeit 
zu treten, so ist der Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt 
geschäftsfähig, welche die Eingehung oder Aufhebung eines Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses der gestatteten Art oder die Erfüllung der sich aus einem 
solchen Verhältnis ergebenden Verpflichtungen betreffen. Ausgenommen sind 
Verträge, zu denen der Vertreter der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts 
bedarf.  
(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter zurückgenommen oder eingeschränkt 
werden.  
(3) Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund, so kann die Ermächtigung, wenn sie 
von ihm verweigert wird, auf Antrag des Minderjährigen durch das 
Vormundschaftsgericht ersetzt werden. Das Vormundschaftsgericht hat die 
Ermächtigung zu ersetzen, wenn sie im Interesse des Mündels liegt.  
(4) Die für einen einzelnen Fall erteilte Ermächtigung gilt im Zweifel als allgemeine 
Ermächtigung zur Eingehung von Verhältnissen derselben Art. 
 
 



§ 167 BGB  
 
(1) Die Erteilung der Vollmacht erfolgt durch Erklärung gegenüber dem zu 
Bevollmächtigenden oder dem Dritten, dem gegenüber die Vertretung stattfinden 
soll.  
(2) Die Erklärung bedarf nicht der Form, welche für das Rechtsgeschäft bestimmt ist, 
auf das sich die Vollmacht bezieht. 
 
 
§ 672 BGB  
 
Der Auftrag erlischt im Zweifel nicht durch den Tod oder den Eintritt der 
Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers. Erlischt der Auftrag, so hat der Beauftragte, 
wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist, die Besorgung des übertragenen 
Geschäfts fortzusetzen, bis der Erbe oder der gesetzliche Vertreter des 
Auftraggebers anderweit Fürsorge treffen kann; der Auftrag gilt insoweit als 
fortbestehend. 
 
 
§ 1304 BGB  
 
Wer geschäftsunfähig ist, kann eine Ehe nicht eingehen. 
 
 
§ 1357 BGB 
 
(1) Jeder Ehegatte ist berechtigt, Geschäfte zur angemessenen Deckung des 
Lebensbedarfs der Familie mit Wirkung auch für den anderen Ehegatten zu 
besorgen. Durch solche Geschäfte werden beide Ehegatten berechtigt und 
verpflichtet, es sei denn, dass sich aus den Umständen etwas anderes ergibt.  
(2) Ein Ehegatte kann die Berechtigung des anderen Ehegatten, Geschäfte mit 
Wirkung für ihn zu besorgen, beschränken oder ausschließen; besteht für die 
Beschränkung oder Ausschließung kein ausreichender Grund, so hat das 
Vormundschaftsgericht sie auf Antrag aufzuheben. Dritten gegenüber wirkt die 
Beschränkung oder Ausschließung nur nach Maßgabe des § 1412.  
(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Ehegatten getrennt leben. 
 
 



§ 1833 BGB  
 
(1) Der Vormund ist dem Mündel für den aus einer Pflichtverletzung entstehenden 
Schaden verantwortlich, wenn ihm ein Verschulden zur Last fällt. Das Gleiche gilt von 
dem Gegenvormund.  
(2) Sind für den Schaden mehrere nebeneinander verantwortlich, so haften sie als 
Gesamtschuldner. Ist neben dem Vormund für den von diesem verursachten 
Schaden der Gegenvormund oder ein Mitvormund nur wegen Verletzung seiner 
Aufsichtspflicht verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnis zueinander der Vormund 
allein verpflichtet. 
 
 
§ 1836 BGB  
 
(1) Die Vormundschaft wird unentgeltlich geführt. Sie wird ausnahmsweise entgeltlich 
geführt, wenn das Gericht bei der Bestellung des Vormunds feststellt, dass der 
Vormund die Vormundschaft berufsmäßig führt. Das Nähere regelt das Vormünder- 
und Betreuervergütungsgesetz.  
(2) Trifft das Gericht keine Feststellung nach Absatz 1 Satz 2, so kann es dem 
Vormund und aus besonderen Gründen auch dem Gegenvormund gleichwohl eine 
angemessene Vergütung bewilligen, soweit der Umfang oder die Schwierigkeit der 
vormundschaftlichen Geschäfte dies rechtfertigen; dies gilt nicht, wenn der Mündel 
mittellos ist.  
(3) Dem Jugendamt oder einem Verein kann keine Vergütung bewilligt werden. 
 
 
§ 1896 BGB 
 
(1) Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz 
oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Vormundschaftsgericht auf seinen 
Antrag oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer. Den Antrag kann auch ein 
Geschäftsunfähiger stellen. Soweit der Volljährige auf Grund einer körperlichen 
Behinderung seine Angelegenheiten nicht besorgen kann, darf der Betreuer nur auf 
Antrag des Volljährigen bestellt werden, es sei denn, dass dieser seinen Willen nicht 
kundtun kann.  
(1a) Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt werden.  
(2) Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in denen die Betreuung 
erforderlich ist. Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten des 
Volljährigen durch einen Bevollmächtigten, der nicht zu den in § 1897 Abs. 3 
bezeichneten Personen gehört, oder durch andere Hilfen, bei denen kein 
gesetzlicher Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt 
werden können.  
(3) Als Aufgabenkreis kann auch die Geltendmachung von Rechten des Betreuten 
gegenüber seinem Bevollmächtigten bestimmt werden.  
(4) Die Entscheidung über den Fernmeldeverkehr des Betreuten und über die 
Entgegennahme, das Öffnen und das Anhalten seiner Post werden vom 
Aufgabenkreis des Betreuers nur dann erfasst, wenn das Gericht dies ausdrücklich 
angeordnet hat 
 
 



§ 1897 BGB  
 
(1) Zum Betreuer bestellt das Vormundschaftsgericht eine natürliche Person, die 
geeignet ist, in dem gerichtlich bestimmten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des 
Betreuten rechtlich zu besorgen und ihn in dem hierfür erforderlichen Umfang 
persönlich zu betreuen.  
(2) Der Mitarbeiter eines nach § 1908f anerkannten Betreuungsvereins, der dort 
ausschließlich oder teilweise als Betreuer tätig ist (Vereinsbetreuer), darf nur mit 
Einwilligung des Vereins bestellt werden. Entsprechendes gilt für den Mitarbeiter 
einer in Betreuungsangelegenheiten zuständigen Behörde, der dort ausschließlich 
oder teilweise als Betreuer tätig ist (Behördenbetreuer).  
(3) Wer zu einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung, in welcher der 
Volljährige untergebracht ist oder wohnt, in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in 
einer anderen engen Beziehung steht, darf nicht zum Betreuer bestellt werden.  
(4) Schlägt der Volljährige eine Person vor, die zum Betreuer bestellt werden kann, 
so ist diesem Vorschlag zu entsprechen, wenn es dem Wohl des Volljährigen nicht 
zuwiderläuft. Schlägt er vor, eine bestimmte Person nicht zu bestellen, so soll hierauf 
Rücksicht genommen werden. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Vorschläge, die der 
Volljährige vor dem Betreuungsverfahren gemacht hat, es sei denn, dass er an 
diesen Vorschlägen erkennbar nicht festhalten will.  
(5) Schlägt der Volljährige niemanden vor, der zum Betreuer bestellt werden kann, so 
ist bei der Auswahl des Betreuers auf die verwandtschaftlichen und sonstigen 
persönlichen Bindungen des Volljährigen, insbesondere auf die Bindungen zu Eltern, 
zu Kindern, zum Ehegatten und zum Lebenspartner, sowie auf die Gefahr von 
Interessenkonflikten Rücksicht zu nehmen.  
(6) Wer Betreuungen im Rahmen seiner Berufsausübung führt, soll nur dann zum 
Betreuer bestellt werden, wenn keine andere geeignete Person zur Verfügung steht, 
die zur ehrenamtlichen Führung der Betreuung bereit ist. Werden dem Betreuer 
Umstände bekannt, aus denen sich ergibt, dass der Volljährige durch eine oder 
mehrere andere geeignete Personen außerhalb einer Berufsausübung betreut 
werden kann, so hat er dies dem Gericht mitzuteilen.  
(7) Wird eine Person unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 Satz 1 erstmals in 
dem Bezirk des Vormundschaftsgerichts zum Betreuer bestellt, soll das Gericht zuvor 
die zuständige Behörde zur Eignung des ausgewählten Betreuers und zu den nach § 
1 Abs. 1 Satz 1 zweite Alternative des Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes 
zu treffenden Feststellungen anhören. Die zuständige Behörde soll die Person 
auffordern, ein Führungszeugnis und eine Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis 
vorzulegen.  
(8) Wird eine Person unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 Satz 1 bestellt, hat 
sie sich über Zahl und Umfang der von ihr berufsmäßig geführten Betreuungen zu 
erklären. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 1901 BGB 
 
(1) Die Betreuung umfasst alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um die 
Angelegenheiten des Betreuten nach Maßgabe der folgenden Vorschriften rechtlich 
zu besorgen.  
(2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, wie es 
dessen Wohl entspricht. Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im 
Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und 
Vorstellungen zu gestalten.  
(3) Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu entsprechen, soweit dies dessen 
Wohl nicht zuwiderläuft und dem Betreuer zuzumuten ist. Dies gilt auch für Wünsche, 
die der Betreute vor der Bestellung des Betreuers geäußert hat, es sei denn, dass er 
an diesen Wünschen erkennbar nicht festhalten will. Ehe der Betreuer wichtige 
Angelegenheiten erledigt, bespricht er sie mit dem Betreuten, sofern dies dessen 
Wohl nicht zuwiderläuft.  
(4) Innerhalb seines Aufgabenkreises hat der Betreuer dazu beizutragen, dass 
Möglichkeiten genutzt werden, die Krankheit oder Behinderung des Betreuten zu 
beseitigen, zu bessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu 
mildern. Wird die Betreuung berufsmäßig geführt, hat der Betreuer in geeigneten 
Fällen auf Anordnung des Gerichts zu Beginn der Betreuung einen Betreuungsplan 
zu erstellen. In dem Betreuungsplan sind die Ziele der Betreuung und die zu ihrer 
Erreichung zu ergreifenden Maßnahmen darzustellen.  
(5) Werden dem Betreuer Umstände bekannt, die eine Aufhebung der Betreuung 
ermöglichen, so hat er dies dem Vormundschaftsgericht mitzuteilen. Gleiches gilt für 
Umstände, die eine Einschränkung des Aufgabenkreises ermöglichen oder dessen 
Erweiterung, die Bestellung eines weiteren Betreuers oder die Anordnung eines 
Einwilligungsvorbehalts (§ 1903) erfordern. 
 
 



§ 1901 a BGB  
 
Wer ein Schriftstück besitzt, in dem jemand für den Fall seiner Betreuung Vorschläge 
zur Auswahl des Betreuers oder Wünsche zur Wahrnehmung der Betreuung 
geäußert hat, hat es unverzüglich an das Vormundschaftsgericht abzuliefern, 
nachdem er von der Einleitung eines Verfahrens über die Bestellung eines Betreuers 
Kenntnis erlangt hat. Ebenso hat der Besitzer das Vormundschaftsgericht über 
Schriftstücke, in denen der Betroffene eine andere Person mit der Wahrnehmung 
seiner Angelegenheiten bevollmächtigt hat, zu unterrichten. Das 
Vormundschaftsgericht kann die Vorlage einer Abschrift verlangen. 
 
 
§ 1903 BGB  
 
(1) Soweit dies zur Abwendung einer erheblichen Gefahr für die Person oder das 
Vermögen des Betreuten erforderlich ist, ordnet das Vormundschaftsgericht an, dass 
der Betreute zu einer Willenserklärung, die den Aufgabenkreis des Betreuers betrifft, 
dessen Einwilligung bedarf (Einwilligungsvorbehalt). Die §§ 108 bis 113, 131 Abs. 2 
und § 210 gelten entsprechend.  
(2) Ein Einwilligungsvorbehalt kann sich nicht erstrecken auf Willenserklärungen, die 
auf Eingehung einer Ehe oder Begründung einer Lebenspartnerschaft gerichtet sind, 
auf Verfügungen von Todes wegen und auf Willenserklärungen, zu denen ein 
beschränkt Geschäftsfähiger nach den Vorschriften des Buches vier und fünf nicht 
der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters bedarf.  
(3) Ist ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet, so bedarf der Betreute dennoch nicht 
der Einwilligung seines Betreuers, wenn die Willenserklärung dem Betreuten lediglich 
einen rechtlichen Vorteil bringt. Soweit das Gericht nichts anderes anordnet, gilt dies 
auch, wenn die Willenserklärung eine geringfügige Angelegenheit des täglichen 
Lebens betrifft.  
(4) § 1901 Abs. 5 gilt entsprechend. 
 
 
§ 1904 BGB 
 
(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, 
eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf 
Grund der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden 
gesundheitlichen Schaden erleidet. Ohne die Genehmigung darf die Maßnahme nur 
durchgeführt werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.  
(2) Absatz 1 gilt auch für die Einwilligung eines Bevollmächtigten. Sie ist nur wirksam, 
wenn die Vollmacht schriftlich erteilt ist und die in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Maßnahmen ausdrücklich umfasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 1906 BGB  
 
(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit 
Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des 
Betreuten erforderlich ist, weil  
1. auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen 
    Behinderung des Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet 
    oder erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt, oder 
2. eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein 
    ärztlicher Eingriff notwendig ist, ohne die Unterbringung des Betreuten 
    nicht durchgeführt werden kann und der Betreute auf Grund einer 
    psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung die 
    Notwendigkeit der Unterbringung nicht erkennen oder nicht nach dieser 
    Einsicht handeln kann. 
(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts 
zulässig. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem 
Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.  
(3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen 
wegfallen. Er hat die Beendigung der Unterbringung dem Vormundschaftsgericht 
anzuzeigen.  
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einer 
Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, ohne untergebracht zu 
sein, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über 
einen längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll.  
(5) Die Unterbringung durch einen Bevollmächtigten und die Einwilligung eines 
Bevollmächtigten in Maßnahmen nach Absatz 4 setzt voraus, dass die Vollmacht 
schriftlich erteilt ist und die in den Absätzen 1 und 4 genannten Maßnahmen 
ausdrücklich umfasst. Im Übrigen gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 
 
 



§ 1908 f BGB  
 
(1) Ein rechtsfähiger Verein kann als Betreuungsverein anerkannt werden, wenn er 
gewährleistet, dass er  
1.   eine ausreichende Zahl geeigneter Mitarbeiter hat und diese 
      beaufsichtigen, weiterbilden und gegen Schäden, die diese anderen im 
      Rahmen ihrer Tätigkeit zufügen können, angemessen versichern wird, 
2.   sich planmäßig um die Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer bemüht, diese in 
      ihre Aufgaben einführt, fortbildet und sie sowie Bevollmächtigte berät, 
2a. planmäßig über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen informiert, 
3.   einen Erfahrungsaustausch zwischen den Mitarbeitern ermöglicht 
(2) Die Anerkennung gilt für das jeweilige Land; sie kann auf einzelne Landesteile 
beschränkt werden. Sie ist widerruflich und kann unter Auflagen erteilt werden.  
(3) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es kann auch weitere Voraussetzungen für 
die Anerkennung vorsehen.  
(4) Die anerkannten Betreuungsvereine können im Einzelfall Personen bei der 
Errichtung einer Vorsorgevollmacht beraten. 
 
 
§ 1908i BGB  
 
(1) Im Übrigen sind auf die Betreuung § 1632 Abs. 1 bis 3, §§ 1784, 1787 Abs. 1, § 
1791a Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz und Satz 2, §§ 1792, 1795 bis 1797 Abs. 1 
Satz 2, §§ 1798, 1799, 1802, 1803, 1805 bis 1821, 1822 Nr. 1 bis 4, 6 bis 13, §§ 
1823 bis 1826, 1828 bis 1836, 1836c bis 1836e, 1837 Abs. 1 bis 3, §§ 1839 bis 
1843, 1845, 1846, 1857a, 1888, 1890 bis 1895 sinngemäß anzuwenden. Durch 
Landesrecht kann bestimmt werden, dass Vorschriften, welche die Aufsicht des 
Vormundschaftsgerichts in vermögensrechtlicher Hinsicht sowie beim Abschluss von 
Lehr- und Arbeitsverträgen betreffen, gegenüber der zuständigen Behörde außer 
Anwendung bleiben.  
(2) § 1804 ist sinngemäß anzuwenden, jedoch kann der Betreuer in Vertretung des 
Betreuten Gelegenheitsgeschenke auch dann machen, wenn dies dem Wunsch des 
Betreuten entspricht und nach seinen Lebensverhältnissen üblich ist. § 1857a ist auf 
die Betreuung durch den Vater, die Mutter, den Ehegatten, den Lebenspartner oder 
einen Abkömmling des Betreuten sowie auf den Vereinsbetreuer und den 
Behördenbetreuer sinngemäß anzuwenden, soweit das Vormundschaftsgericht 
nichts anderes anordnet. 
 
 



Art. 24 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) 
 
(1) Die Entstehung, die Änderung und das Ende der Vormundschaft, Betreuung und 
Pflegschaft sowie der Inhalt der gesetzlichen Vormundschaft und Pflegschaft 
unterliegen dem Recht des Staates, dem der Mündel, Betreute oder Pflegling 
angehört. Für einen Angehörigen eines fremden Staates, der seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt oder, mangels eines solchen, seinen Aufenthalt im Inland hat, kann ein 
Betreuer nach deutschem Recht bestellt werden.  
(2) Ist eine Pflegschaft erforderlich, weil nicht feststeht, wer an einer Angelegenheit 
beteiligt ist, oder weil ein Beteiligter sich in einem anderen Staat befindet, so ist das 
Recht anzuwenden, das für die Angelegenheit maßgebend ist.  
(3) Vorläufige Maßregeln sowie der Inhalt der Betreuung und der angeordneten 
Vormundschaft und Pflegschaft unterliegen dem Recht des anordnenden Staates.  
 
 
§ 12 Gesetz der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) 
 
Das Gericht hat von Amts wegen die zur Feststellung der Tatsachen erforderlichen 
Ermittlungen zu veranstalten und die geeignet erscheinenden Beweise 
aufzunehmen.  
 
 
§ 15 FGG 
 
(1) Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über den Beweis durch Augenschein, 
über den Zeugenbeweis, über den Beweis durch Sachverständige und über das 
Verfahren bei der Abnahme von Eiden finden entsprechende Anwendung. Über die 
Beeidigung eines Zeugen oder Sachverständigen entscheidet jedoch, unbeschadet 
der §§ 393, 402 der Zivilprozessordnung, das Ermessen des Gerichts.  
(2) Behufs der Glaubhaftmachung einer tatsächlichen Behauptung kann ein 
Beteiligter zur Versicherung an Eides Statt zugelassen werden.  
 
 
§ 20 FGG 
 
(1) Die Beschwerde steht jedem zu, dessen Recht durch die Verfügung beeinträchtigt 
ist.  
(2) Soweit eine Verfügung nur auf Antrag erlassen werden kann und der Antrag 
zurückgewiesen worden ist, steht die Beschwerde nur dem Antragsteller zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 28 FGG 
 
(1) Über die weitere Beschwerde entscheidet das Oberlandesgericht.  
(2) Will das Oberlandesgericht bei der Auslegung einer reichsgesetzlichen Vorschrift, 
welche eine der im § 1 bezeichneten Angelegenheiten betrifft, von der auf weitere 
Beschwerde ergangenen Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts, falls aber 
über die Rechtsfrage bereits eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs ergangen 
ist, von dieser abweichen, so hat es die weitere Beschwerde unter Begründung 
seiner Rechtsauffassung dem Bundesgerichtshof vorzulegen. Der Beschluss über 
die Vorlegung ist dem Beschwerdeführer bekannt zu machen.  
(3) In den Fällen des Absatzes 2 entscheidet über die weitere Beschwerde der 
Bundesgerichtshof 
 
 
§ 68 FGG 
 
(1) Vor der Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung eines 
Einwilligungsvorbehalts hat das Gericht den Betroffenen persönlich anzuhören und 
sich einen unmittelbaren Eindruck von ihm zu verschaffen. Den unmittelbaren 
Eindruck soll sich das Gericht in der üblichen Umgebung des Betroffenen 
verschaffen, wenn dieser es verlangt oder wenn es der Sachaufklärung dient und der 
Betroffene nicht widerspricht. Das Gericht unterrichtet ihn über den möglichen 
Verlauf des Verfahrens; es weist in geeigneten Fällen den Betroffenen auf die 
Möglichkeit der Vorsorgevollmacht und deren Inhalt hin. Verfahrenshandlungen nach 
Satz 1 dürfen nur dann durch einen ersuchten Richter erfolgen, wenn von vornherein 
anzunehmen ist, dass das entscheidende Gericht das Ergebnis der Ermittlungen 
auch ohne eigenen Eindruck von dem Betroffenen zu würdigen vermag. Hat der 
Betroffene seinen Aufenthalt nicht nur vorübergehend im Ausland, so erfolgen 
Verfahrenshandlungen nach Satz 1 bis 3 im Wege der internationalen Rechtshilfe.  
(2) Die persönliche Anhörung des Betroffenen kann unterbleiben, wenn  
1. nach ärztlichem Gutachten hiervon erhebliche Nachteile für die Gesundheit des   
    Betroffenen zu besorgen sind oder  
2. der Betroffene nach dem unmittelbaren Eindruck des Gerichts offensichtlich nicht     
    in der Lage ist, seinen Willen kundzutun. 
(3) Das Gericht kann den Betroffenen durch die zuständige Behörde vorführen 
lassen, wenn er sich weigert, an Verfahrenshandlungen nach Absatz 1 Satz 1 
mitzuwirken.  
(4) Das Gericht kann einen Sachverständigen hinzuziehen, wenn es den Betroffenen 
persönlich anhört und sich einen unmittelbaren Eindruck von ihm verschafft. Auf 
Verlangen des Betroffenen ist einer Person seines Vertrauens die Anwesenheit zu 
gestatten. Anderen Personen kann das Gericht die Anwesenheit gestatten, jedoch 
nicht gegen den Willen des Betroffenen.  
(5) Das Ergebnis der Anhörung, das Gutachten des Sachverständigen oder das 
ärztliche Zeugnis, der etwaige Umfang des Aufgabenkreises und die Frage, welche 
Person oder Stelle als Betreuer in Betracht kommt, sind mit dem Betroffenen 
mündlich zu erörtern, soweit dies zur Gewährung des rechtlichen Gehörs oder zur 
Sachaufklärung erforderlich ist (Schlussgespräch). Die Verfahrenshandlungen nach 
Absatz 1 Satz 1 und das Schlussgespräch können in einem Termin stattfinden. 
Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.  
 
 



§ 68 a FGG 
 
Vor der Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung eines 
Einwilligungsvorbehalts gibt das Gericht der zuständigen Behörde Gelegenheit zur 
Äußerung, wenn es der Betroffene verlangt oder wenn es der Sachaufklärung dient. 
Im Falle des § 1908a des Bürgerlichen Gesetzbuchs gibt das Gericht auch dem 
gesetzlichen Vertreter des Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung. In der Regel ist 
auch dem Ehegatten des Betroffenen, seinem Lebenspartner, seinen Eltern, 
Pflegeeltern und Kindern Gelegenheit zur Äußerung zu geben, es sei denn, der 
Betroffene widerspricht mit erheblichen Gründen. Auf Verlangen des Betroffenen ist 
einer ihm nahe stehenden Person und den in Satz 3 genannten Personen 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben, wenn dies ohne erhebliche Verzögerung 
möglich ist.  
 
 
§ 68 b FGG 
 
(1) Ein Betreuer darf erst bestellt werden, nachdem das Gutachten eines 
Sachverständigen über die Notwendigkeit der Betreuung eingeholt worden ist. Für 
die Bestellung eines Betreuers auf Antrag des Betroffenen genügt ein ärztliches 
Zeugnis, wenn der Betroffene auf die Begutachtung verzichtet hat und die Einholung 
des Gutachtens insbesondere im Hinblick auf den Umfang des Aufgabenkreises des 
Betreuers unverhältnismäßig wäre. Ein ärztliches Zeugnis genügt auch, wenn ein 
Betreuer nur zur Geltendmachung von Rechten des Betroffenen gegenüber seinem 
Bevollmächtigten bestellt wird. Der Sachverständige hat den Betroffenen vor 
Erstattung des Gutachtens persönlich zu untersuchen oder zu befragen. Kommt nach 
Auffassung des Sachverständigen die Bestellung eines Betreuers in Betracht, so hat 
sich das Gutachten auch auf den Umfang des Aufgabenkreises und die 
voraussichtliche Dauer der Betreuungsbedürftigkeit zu erstrecken.  
(1a) Das Gericht kann von der Einholung eines Gutachtens nach Absatz 1 Satz 1 
absehen, soweit durch die Verwendung eines bestehenden ärztlichen Gutachtens 
des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung nach § 18 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch festgestellt werden kann, inwieweit bei dem Betroffenen infolge 
einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung die 
Voraussetzungen für die Bestellung eines Betreuers vorliegen. Das Gericht darf 
dieses Gutachten einschließlich dazu vorhandener Befunde zur Vermeidung weiterer 
Gutachten bei der Pflegekasse anfordern. Das Gericht hat in seiner Anforderung 
anzugeben, für welchen Zweck das Gutachten und die Befunde verwendet werden 
sollen.  
Das Gericht hat übermittelte Daten unverzüglich zu löschen, wenn es feststellt, dass 
diese für den Verwendungszweck nicht geeignet sind. Kommt das Gericht zu der 
Überzeugung, dass das eingeholte Gutachten und die Befunde im Verfahren zur 
Bestellung eines Betreuers geeignet sind, eine weitere Begutachtung ganz oder 
teilweise zu ersetzen, so hat es vor einer weiteren Verwendung die Einwilligung des 
Betroffenen oder des Pflegers für das Verfahren einzuholen. Wird die Einwilligung 
nicht erteilt, hat das Gericht die übermittelten Daten unverzüglich zu löschen. Das 
Gericht kann unter den vorgenannten Voraussetzungen auf eine Begutachtung 
insgesamt verzichten, wenn die sonstigen Voraussetzungen für die Bestellung eines 
Betreuers zweifellos festgestellt werden können.  
(2) Für die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts gilt Absatz 1 Satz 1, 4 und 5 
entsprechend.  



(3) Das Gericht kann anordnen, dass der Betroffene zur Vorbereitung eines 
Gutachtens untersucht und durch die zuständige Behörde zu einer Untersuchung 
vorgeführt wird. Die Anordnung ist nicht anfechtbar.  
(4) Das Gericht kann nach Anhörung eines Sachverständigen anordnen, dass der 
Betroffene auf bestimmte Dauer untergebracht und beobachtet wird, soweit dies zur 
Vorbereitung des Gutachtens erforderlich ist. Der Betroffene ist vorher persönlich 
anzuhören. Die Unterbringung darf die Dauer von sechs Wochen nicht überschreiten. 
Reicht dieser Zeitraum nicht aus, um die erforderlichen Erkenntnisse für das 
Gutachten zu erlangen, so kann die Unterbringung bis zu einer Gesamtdauer von 
drei Monaten verlängert werden. Für die Vorführung gilt Absatz 3 entsprechend.  
 
 
§ 69 FGG 
 
(1) Die Entscheidung, durch die ein Betreuer bestellt oder ein Einwilligungsvorbehalt 
angeordnet wird, muss enthalten  
1. die Bezeichnung des Betroffenen,  
2. bei Bestellung eines Betreuers die Bezeichnung  
a. des Betreuers,  
b. seines Aufgabenkreises, 
3. bei Bestellung eines Vereinsbetreuers oder Behördenbetreuers zusätzlich die   
    Bezeichnung 
a. als Vereinsbetreuer oder Behördenbetreuer 
b. des Vereins oder der Behörde, 
4. bei Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts die Bezeichnung des Kreises der  
    einwilligungsbedürftigen Willenserklärungen, 
5. den Zeitpunkt, zu dem das Gericht spätestens über die Aufhebung oder  
    Verlängerung der Maßnahme zu entscheiden hat; dieser Zeitpunkt darf höchstens  
    sieben Jahre nach Erlas der Entscheidung liegen, 
6. eine Rechtsmittelbelehrung 
(2) Die Entscheidung ist auch im Falle der Ablehnung einer Maßnahme zu 
begründen.  
 
 
§ 69 a FGG 
 
(1) Entscheidungen sind dem Betroffenen stets selbst bekanntzumachen. Von der 
Bekanntmachung der Entscheidungsgründe an den Betroffenen kann abgesehen 
werden, wenn dies nach ärztlichem Zeugnis wegen erheblicher Nachteile für seine 
Gesundheit erforderlich ist.  
(2) Die Entscheidung, durch die ein Betreuer bestellt oder ein Einwilligungsvorbehalt 
angeordnet wird, ist auch der zuständigen Behörde bekanntzumachen. 
Entscheidungen sind ihr auch dann bekanntzumachen, wenn ihr das Gericht im 
Verfahren Gelegenheit zur Äußerung gegeben hatte.  
(3) Entscheidungen werden mit der Bekanntmachung an den Betreuer wirksam. Ist 
die Bekanntmachung an den Betreuer nicht möglich oder ist Gefahr im Verzug, so 
kann das Gericht die sofortige Wirksamkeit anordnen. In diesem Falle wird die 
Entscheidung in dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie und die Anordnung der 
sofortigen Wirksamkeit dem Betroffenen oder dem Pfleger für das Verfahren bekannt 
gemacht oder der Geschäftsstelle des Gerichts zur Bekanntmachung übergeben 
werden; der Zeitpunkt ist auf der Entscheidung zu vermerken.  



(4) Die Genehmigung der Einwilligung eines Betreuers in eine Sterilisation (§ 1905 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) wird mit der Bekanntmachung an den 
Verfahrenspfleger oder im Falle des § 67 Abs. 1 Satz 6 an den 
Verfahrensbevollmächtigten sowie an den für die Entscheidung über die Einwilligung 
in eine Sterilisation bestellten Betreuer wirksam.  
 
 
§ 69 d FGG 
 
(1) Das Gericht soll den Betroffenen vor einer Entscheidung nach § 1908i Abs. 1 
Satz 1 in Verbindung mit den §§ 1821, 1822 Nr. 1 bis 4, 6 bis 13, §§ 1823 und 1825 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs persönlich anhören. Vor einer Entscheidung nach den 
§§ 1904, 1907 Abs. 1 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs hat das Gericht den 
Betroffenen persönlich anzuhören. Die persönliche Anhörung kann unterbleiben, 
wenn hiervon erhebliche Nachteile für die Gesundheit des Betroffenen zu besorgen 
sind oder der Betroffene offensichtlich nicht in der Lage ist, seinen Willen kundzutun.  
(2) Vor der Genehmigung der Einwilligung eines Betreuers oder Bevollmächtigten in 
eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder einen 
ärztlichen Eingriff (§ 1904 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) hat das Gericht das 
Gutachten eines Sachverständigen einzuholen. Sachverständiger und ausführender 
Arzt sollen in der Regel nicht personengleich sein. § 68a Satz 3 und 4 gilt 
entsprechend.  
(3) Für die Genehmigung der Einwilligung eines Betreuers in eine Sterilisation (§ 
1905 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) gelten § 68 Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 5, 
§§ 68a und 69a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 entsprechend. Verfahrenshandlungen 
durch den ersuchten Richter sind ausgeschlossen. Die Genehmigung darf erst erteilt 
werden, nachdem Gutachten von Sachverständigen eingeholt sind, die sich auf die 
medizinischen, psychologischen, sozialen, sonderpädagogischen und 
sexualpädagogischen Gesichtspunkte erstrecken. Die Sachverständigen haben den 
Betroffenen vor Erstattung des Gutachtens persönlich zu untersuchen oder zu 
befragen. Sachverständiger und ausführender Arzt dürfen nicht personengleich sein.  
 
 
§ 69 e FGG 
(1) Im Übrigen sind §§ 35b, 47, 53 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, §§ 55, 56g und 62 
entsprechend anzuwenden. Das Vormundschaftsgericht kann im Fall des § 1901a 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs den Besitzer einer Betreuungsverfügung durch 
Festsetzung von Zwangsgeld zur Ablieferung der Betreuungsverfügung anhalten. Im 
Übrigen gilt § 83 Abs. 2 entsprechend.  
(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung für Anträge 
und Erklärungen auf Ersatz von Aufwendungen und Bewilligung von Vergütung 
Vordrucke einzuführen. Soweit Vordrucke eingeführt sind, müssen sich Personen, 
die die Betreuung innerhalb der Berufsausübung führen, ihrer bedienen und als 
elektronisches Dokument einreichen, wenn dieses für die automatische Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet ist. Andernfalls liegt keine ordnungsgemäße 
Geltendmachung im Sinne von § 1836 Abs. 2 Satz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
vor. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 
die Landesjustizverwaltungen übertragen.  
 
 



§ 69 g FGG 
 
(1) Die Beschwerde gegen die Bestellung eines Betreuers von Amts wegen, die 
Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts und eine Entscheidung, durch die die 
Bestellung eines Betreuers oder die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts 
abgelehnt wird, steht unbeschadet des § 20 dem Ehegatten des Betroffenen, dem 
Lebenspartner des Betroffenen, denjenigen, die mit dem Betroffenen in gerader Linie 
verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt sind, 
sowie der zuständigen Behörde zu. Macht der Vertreter der Staatskasse geltend, der 
Betreuer habe eine Abrechnung vorsätzlich falsch erteilt oder der Betreute könne 
anstelle eines nach § 1897 Abs. 6 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestellten 
Betreuers durch eine oder mehrere andere geeignete Personen außerhalb einer 
Berufsausübung betreut werden, so steht ihm gegen einen die Entlassung des 
Betreuers ablehnenden Beschluss die Beschwerde zu.  
(2) Der Betreuer kann gegen eine Entscheidung, die seinen Aufgabenkreis betrifft, 
auch im Namen des Betreuten Beschwerde einlegen. Führen mehrere Betreuer ihr 
Amt gemeinschaftlich, so kann jeder von ihnen für den Betroffenen selbständig 
Beschwerde einlegen.  
(3) Der Betroffene kann, wenn er untergebracht ist, die Beschwerde auch bei dem 
Amtsgericht einlegen, in dessen Bezirk er untergebracht ist.  
(4) Die sofortige Beschwerde findet statt gegen Entscheidungen,  
1. durch die ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet oder abgelehnt wird,  
2. durch die die Weigerung, sich zum Betreuer bestellen zu lassen, zurückgewiesen     
    worden ist,  
3. durch die ein Betreuer gegen seinen Willen entlassen worden ist 
Die Beschwerdefrist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die Entscheidung dem 
Betreuer bekannt gemacht worden ist. Im Falle der Nummer 1 beginnt für den 
Betroffenen die Frist nicht vor der Bekanntmachung an ihn selbst, spätestens jedoch 
mit Ablauf von fünf Monaten nach Bekanntmachung an den Betreuer.  
(5) Für das Beschwerdeverfahren gelten die Vorschriften über den ersten Rechtszug 
entsprechend. Verfahrenshandlungen nach § 68 Abs. 1 Satz 1 dürfen nur dann durch 
einen beauftragten Richter vorgenommen werden, wenn von vornherein 
anzunehmen ist, dass das Beschwerdegericht das Ergebnis der Ermittlungen auch 
ohne eigenen Eindruck von dem Betroffenen zu würdigen vermag. Das 
Beschwerdegericht kann von solchen Verfahrenshandlungen absehen, wenn diese 
bereits im ersten Rechtszug vorgenommen worden und von einer erneuten 
Vornahme keine zusätzlichen Erkenntnisse zu erwarten sind. Das 
Beschwerdegericht kann seine Entscheidung auf im ersten Rechtszug eingeholte 
Gutachten oder vorgelegte ärztliche Zeugnisse stützen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 83 FGG 
 
(1) Das Nachlassgericht kann im Falle des § 2259 Abs. 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs den Besitzer des Testaments durch Festsetzung von Zwangsgeld zur 
Ablieferung des Testaments anhalten.  
(2) Besteht Grund zu der Annahme, dass jemand ein Testament in Besitz hat, zu 
dessen Ablieferung er nach § 2259 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verpflichtet 
ist, so kann er von dem Nachlassgericht zur Abgabe einer eidesstattlichen 
Versicherung über den Verbleib angehalten werden; die Vorschriften des § 883 Abs. 
2 bis 4, des § 900 Abs. 1 und der §§ 901, 902, 904 bis 910, 912, 913 der 
Zivilprozessordnung finden entsprechende Anwendung.  
 
 
§ 14 Rechtspflegergesetz (RPflG) 
 
Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskostenhilfe finden 
entsprechende Anwendung. 


